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1. Vorwort

Wie wendet man Gefahren für Leib und Leben ab? Auf welche Weise sind Schäden an frem-
den Dingen zu vermeiden? Und wodurch lassen sich die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gewährleisten und Qualitätsstandards setzen? 

Mit all diesen Fragen muss sich jeder Ingenieur und Architekt in seinem Arbeitsalltag perma-
nent auseinandersetzen. Als Nachschlagewerk ist die Hessische Bauordnung (HBO) in die-
sem Zusammenhang geradezu unverzichtbar – ihre Regelungen mögen sich jedoch nicht im-
mer gleich auf den ersten Blick erschließen. Aus diesem Grund soll die vorliegende Arbeitshilfe 
dazu dienen, im Dickicht der Vorschriften und Verordnungen der HBO sowie der Nachweisbe-
rechtigten-Verordnung nicht die Orientierung zu verlieren. 

Das Dokument geht auf die Arbeit von Mitgliedern des Arbeitskreises NBVO der Ingenieur-
kammer Hessen unter Abstimmung mit der obersten Bauaufsicht des Landes Hessen im Jahre 
2003 zurück und wurde 2011, 2013, 2016 und 2020 vom „Ausschuss NBVO“ der IngKH mehr-
fach sorgfältig überarbeitet, um es an die Gegebenheiten der zu diesen Zeitpunkten jeweils 
gültigen Fassung anzupassen. In der jetzigen Version nimmt die Arbeitshilfe Bezug auf die 
aktuelle HBO 2018 und die im Dezember 2020 erst bis zum Ende des Jahres 2027 verlängerte 
NBVO. 

Die zu Beginn dieses Textes gestellten Fragen betreffen nämlich in besonderem Maße auch 
die Nachweisberechtigten in den Bereichen Standsicherheit, vorbeugender Brandschutz so-
wie Schall- und Wärmeschutz: Sie stehen in der Pflicht, ihre Tätigkeit gewissenhaft, eigenver-
antwortlich, unabhängig und entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfül-
len. Ihnen obliegt es, die ordnungsgemäße Bauausführung zu überwachen – und sie müssen 
dies am Ende auch mit ihrem guten Namen bescheinigen. Damit leisten sie nicht nur einen 
entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Qualitätsstandards im Bauwesen, sondern eben-
falls zur Rettung von Menschenleben. 

Mit der vorliegenden Arbeitshilfe möchten wir den betreffenden Ingenieuren und Architekten 
daher eine Unterstützung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit an die Hand geben, die die einzel-
nen Begriffe bestimmt und erläutert sowie mit Hilfe von Ablaufdiagrammen die Prozesse der 
einzelnen Nachweisverfahren anschaulich darstellt. Darüber hinaus hat der Kriterienkatalog 
eine gründliche Aktualisierung durch die Arbeitskreis NBVO der Ingenieurkammer Hessen er-
fahren. Diese Ergebnisse haben teilweise Einzug in die „Erläuterung zur Anwendung“ gefun-
den, die wiederum die oberste Bauaufsichtsbehörde des Landes Hessen in Erlassform her-
ausgegeben hat.  

Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Ausschusses NBVO der Ingenieurkammer 
Hessen unter Leitung von Dipl.-Ing. Thomas Junge, die diese Arbeitshilfe als grundlegende 
Unterstützung anfertigt und auf den neuesten Stand gebracht haben. Wir wünschen viel 
Freude bei der Lektüre!  

Wiesbaden, 17. März 2021 

Dipl.-Ing. Ingolf Kluge 
Präsident der Ingenieurkammer Hessen 
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2. Arbeitsgebiete des Nachweisberechtigten 
 
Nachweisberechtigte stellen nach § 68 der Hessischen Bauordnung (HBO) bautech-
nische Nachweise auf und müssen die ordnungsgemäße Bauausführung gemäß § 83 
Absatz 2 HBO überwachen und bescheinigen: 
 
 für die Standsicherheit einschließlich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile 

(Gebäudeklasse 1 bis 3, bei Tragwerken von durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad, 
sonstigen baulichen Anlagen mit einer Höhe unter 10 m, einfachen Verhältnissen des 
Baugrundes, des Grundwassers oder der Belastung und Verwendung normaler Bau-
stoffe) unter Einhaltung des Kriterienkatalogs,  

 für den vorbeugenden Brandschutz (Gebäudeklasse 4),  
 für den Schallschutz (Gebäudeklasse 1 bis 5 und Sonderbauten)  

 
Eine zusätzliche Prüfung der Nachweise entfällt in diesen Fällen. Diese Nachweise 
werden auch von der Bauaufsicht nicht mehr geprüft.  
 
 
3. Wesentliche Änderungen und besondere Hinweise  
 
Die Arbeitshilfen wurden an die Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 14. Okto-
ber 2025 angepasst. Änderungen betreffen insbesondere die Verfahrensarten, genehmi-
gungsfreien Vorhaben sowie die Pflichten der Nachweisberechtigten (Änderungen Bereich 
Wärmeschutz). 
 
Die Anwendung der NBVO und des Kriterienkatalogs erfolgt unverändert eigenverantwortlich 
durch den Nachweisberechtigten. Regelungen der HBO sind im Einzelfall zu beachten. 
 
Mit der neuen Fassung der HBO entfällt der Wärmeschutz als bautechnischer Nachweis im 
Sinne des § 68 HBO.  
Unabhängig hiervon bleiben die Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) un-
berührt und sind weiterhin eigenverantwortlich einzuhalten und nachzuweisen. Die Verantwor-
tung für die Einhaltung der energetischen Anforderungen liegt beim Bauherrn und den am Bau 
Beteiligten sowie Ausstellungsberechtigten nach § 88 GEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die folgenden Arbeitshilfen zur NBVO haben keine Gültigkeit mehr:  
 
Arbeitshilfen vom 31.08.2003 
Arbeitshilfen vom 25.01.2012  
Arbeitshilfen vom 05.11.2013 
Arbeitshilfen vom 12.06.2017 
Arbeitshilfen vom 17.03.2021 
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4. Gebäudeklassen (§ 2 Absatz 4 HBO 2018)  
 

Gebäudeklasse 1: 
 

a) Freistehende Gebäude bis zu 7 m Höhe1) mit nicht mehr als 
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m2 

Grundfläche, 
b) Freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude 

Gebäudeklasse 2: 
 

Gebäude bis zu 7 m Höhe1) mit nicht 
mehr als zwei Nutzungseinheiten 
von insgesamt nicht mehr als 400 
m2 Grundfläche 
 
 

Gebäudeklasse 3:  
 

Sonstige Gebäude bis zu 7 m Höhe1) 

Gebäudeklasse 4: 
 

Gebäude bis zu 13 m Höhe1) und Nutzungsein-
heiten mit jeweils nicht mehr 400 m2 Grundflä-
che in einem Geschoss) 

 
 
Gebäudeklasse 5:   
 

Sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Ge-
bäude. 

 

LEGENDE: 
 

1) Höhe zwischen Oberkante Rohfußboden des höchstgelegenen Geschosses 
mit möglichen Aufenthaltsräumen und der Geländeoberfläche im Mittel.  

2) Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Brutto-Grundflächen; bei deren Berechnung bleiben Flächen in Kellergeschos-
sen außer betracht. 

3) Angebaute Kleingaragen und untergeordnete Gebäude für Abstellzwecke, die 
einen Grenzabstand von 2,50m einhalten, ändern die Eigenschaft freistehend 
in Satz 1 Nr. 1 nicht.  

4) Der Zusammenhang zwischen Gebäudeklassen und bauordnungsrechtlichen 
Sonderbauten ist zu beachten. 
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5. Ablaufdiagramm Standsicherheit  
 
 

NEIN 

Nachweis der Standsicherheit 
einschließlich Feuerwiderstand tragender Bauteile          

(konstruktiver Brandschutz) 

Sonderbau?  § 2 (9) HBO 

Baugenehmigungsfreies Vorhaben? 
§ 63 HBO Liste Anlage 2 zur HBO 

 
NEIN 

Aufsteller Nachweisberechtigt? 
nach NBVO 

(Listeneintrag „Standsicherheit“ bei IngKH/AKH) 

JA 

Aufsteller Nachweisberechtigt? 
nach NBVO (im Einzelfall) 

(Listeneintrag „Standsicherheit“  
bei IngKH / AKH) 

Beteiligung von 
Bauvorlageberechtigten 

(im Einzelfall) 

 
NEIN JA 

Nach Rohbaufertigstellung 
Bescheinigung des 

Nachweisberechtigten 
über ordnungsgemäße 

Bauausführung* 
 

an Bauaufsicht 

Nach Rohbaufertigstellung 
Bescheinigung des Prüf-

sachverständigen 
über ordnungsgemäße 

Bauausführung* 
 

an Bauaufsicht 

JA NEIN 

JA 

(falls BAB Überwachung 
beauftragt hat) 

Nach Rohbaufertigstellung 
Bescheinigung des 

Prüfingenieurs 
über ordnungsgemäße 

Bauausführung* 
an Bauaufsicht 

 

Nachweisberechtigte: eingetragen in die „Liste der Nachweisberechtigten für Standsicherheit“; 
veröffentlicht auf der Internetseite der IngKH www.ingkh.de  

Prüfsachverständige: Prüfsachverständige prüfen und bescheinigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im Auftrag der Bauherrschaft die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen; 
sie nehmen keine hoheitlichen bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr 

Prüfingenieure: prüfen und bescheinigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im Auftrag der unteren Bauaufsicht, sie nehmen hoheitliche bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr 
(Prüfberechtigte) 
 
*Hinweis:   Die Prüfung sowie Bescheinigung nach §83 umfasst auch die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und raumabschließenden Bauteile. 
 

Prüfung des   
Standsicherheits-

nachweises und des 
Nachweises der  

Feuerwiderstands-
dauer tragender und 
raumabschließender 
Bauteile durch Prüf-
sachverständigen 

 

im Auftrag des  
Bauherrn 

Prüfung des  
Standsicherheits-

nachweises und des 
Nachweises der  

Feuerwiderstands-
dauer tragender und 
raumabschließender 

Bauteile 
 

nicht erforderlich 

Prüfung des  
Standsicherheits- 

nachweises und des 
Nachweises der  

Feuerwiderstands- 
dauer tragender und 

raumabschließender Bau-
teile 

 
nicht erforderlich 

Prüfung des  
Standsicherheitsnachwei-
ses und des Nachweises 

der  
Feuerwiderstandsdauer 
tragender und raumab-
schließender Bauteile 

durch Prüfsachverstän-
digen 

 

   
  

Prüfung des Standsi-
cherheitsnach- 

weises und des Nachwei-
ses der Feuerwider-

standsdauer tragender 
und raumabschließender 

Bauteile 
durch Prüfingenieure 

 

im Auftrag der  
 

Empfehlung der IngKH: 
 

Nach Rohbaufertigstel-
lung: Bescheinigung des 
Nachweisberechtigten 
über ordnungsgemäße 

Bauausführung* verbleibt 
beim Bauherrn 

Empfehlung der IngKH: 
 

Nach Rohbaufertigstel-
lung: Bescheinigung des 
Nachweisberechtigten 
über ordnungsgemäße 

Bauausführung* 
verbleibt 

beim Bauherrn 

JA NEIN 
wenn mindestens ein  

Kriterium zutreffend 

Alle Kriterien für den Entfall  
der Prüfung erfüllt? 

HBO § 68, NBVO  
(siehe Seiten 9 bis 12 dieser Broschüre) 

Nachweise des Nach-
weisberechtigten mit 

Bestätigung des  
Nachweisberechtig-

ten verbleiben  
beim Bauherrn 

Vorlage der Nachweise  
1-fach mit Bestätigung des 

Nachweisberechtigten  
an Bauaufsicht  

 
vor Baubeginn 

Vorlage der geprüften 
Nachweise 1-fach  
an Bauaufsicht  

 
vor Baubeginn 

Vorlage der geprüften 
Nachweise durch Prüfin-

genieur  
an Bauaufsicht  

 
vor Baubeginn 

 
Geprüfter Nachweis 

verbleibt  
 

beim Bauherrn 

http://www.ingkh.de/
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6. Ablaufdiagramm vorbeugender Brandschutz

Nachweis des  
vorbeugenden Brandschutzes 

NEIN JA 

Aufsteller Nachweisberechtigt? 
nach NBVO  

(Listeneintrag „vorbeugender. Brandschutz“  
bei IngKH / AKH) 

Gebäudeklasse 4 
§ 2 Abs. 4 HBO

Gebäudeklassen 
1– 3 

§ 2 Abs. 4 HBO

Baugenehmi-
gungsfreie 
Vorhaben 

§ 63 HBO Liste An-
lage 2 zur HBO

Nachweis durch 
Bauvorlagebe-

rechtigten 
(im Einzelfall) 

Nachweis durch 
Fachplaner  

oder  
Bauvorlagebe-

rechtigten  

Vorlage des Nach-
weises mit  

Bestätigung  

des Nachweisbe-
rechtigten  

an Bauaufsicht  

vor Baubeginn 

Vorlage des Nach-
weises mit Bestäti-

gung  

des Bauvorlage-
berechtigten an 

Bauaufsicht  

vor Baubeginn 

Vorlage der geprüf-
ten Nachweise  

an Bauaufsicht 

vor Baubeginn 

Bescheinigung 
über ordnungsge-
mäße Bauausfüh-

rung* 

 des Bauvorlage-
berechtigten   

an Bauaufsicht 

Bescheinigung 
über  

ordnungsgemäße 
Bauausführung*   

des Nachweisbe-
rechtigten   

an Bauaufsicht 

Bescheinigung 
über ordnungsge-
mäße Bauausfüh-
rung* durch Prüf-

sachverständigen 
im Auftrag des Bau-

herrn  
an Bauaufsicht 

Gebäudeklasse 5 
§ 2 Abs. 4 HBO

Nachweisberechtigte: eingetragen in die „Liste der Nachweisberechtigten für vorbeugenden Brandschutz“. 
Bauvorlageberechtigte: Nach der HBO zugelassener Ingenieur / Architekt, eingetragen in die „Liste der Bauvorlageberechtigten“. 
Fachplaner (§57 HBO): Sie müssen nach Sachkunde und Erfahrung in Ihrem Fachgebiet geeignet sein. Es werden keine weiteren formalen 

Anforderungen an Personen gestellt, deren Nachweise geprüft werden.  Eine Liste der Fachplaner Brandschutz 
wird bei der Ingenieurkammer Hessen geführt. 

*Hinweis: Die Prüfung sowie Bescheinigung nach §83 umfasst auch die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und raumab-
schließenden Bauteile. 

Alle Listen veröffentlicht u.a. auf der Internetseite der Ingenieurkammer Hessen www.ingkh.de 

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-

genden Brand-
schutzes   

nicht erforderlich 

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-

genden Brand-
schutzes 

durch Bauaufsicht 

nicht erforderlich 

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-

genden Brand-
schutzes 

durch Bauaufsicht 

nicht erforderlich 

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-
genden Brandschut-
zes* im Auftrag des 

Bauherrn  
durch  

Prüfsachverständi-
gen 

 

Empfehlung der 
IngKH: 

Bescheinigung über 
ordnungsgemäße 
Bauausführung*  

des Bauvorlagebe-
rechtigten 

verbleibt beim Bau-
herrn

Sonderbauten 
§ 2 Abs. 9 HBO

Nachweis durch 
Fachplaner  

oder  
Bauvorlage-be-

rechtigten  

Nachweis durch 
Fachplaner  

oder  
Bauvorlage-be-

rechtigten  

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-
genden Brandschut-
zes* im Auftrag des 

Bauherrn  
durch  

Prüfsach- 
verständigen  

  

Vorlage der geprüf-
ten Nachweise  

an Bauaufsicht 

vor Baubeginn 

Bescheinigung 
über ordnungsge-
mäße Bauausfüh-

rung* durch  
Prüfsachverstän-

digen 
 im Auftrag des 

Bauherrn 
an Bauaufsicht  

Prüfung des Nach-
weises des vorbeu-
genden Brandschut-
zes* durch Bauauf-
sicht mit Stellung-

nahme durch 
Brandschutz-
dienststelle 

Baugenehmigung 
der Bauaufsicht 

mit Stellungnahme 
der Brandschutz-

dienststelle 

vor Baubeginn 

Bescheinigung 
über ordnungsge-
mäße Bauausfüh-

rung* 
durch die Bauauf-

sicht  
zzgl. ggf. Gefahren-

verhütungsschau 

Nachweis 

verbleibt beim 
Bauherrn 

http://www.ingkh.de/
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7. Ablaufdiagramm Schallschutz

Vorlage des jeweiligen 
Nachweises 1-fach mit Be-
stätigung des Nachweis-

berechtigten  
an Bauaufsicht  
vor Baubeginn 

NEIN 

Aufsteller Nachweisberechtigter? 
nach NBVO 

(Listeneintrag  „Nachweisberechtigte für Schallschutz“ der IngKH / AKH) 

JA 

Nachweisberechtigte: eingetragen in der Liste der „Nachweisberechtigten für Schallschutz“; veröffentlicht u.a. auf 
der Webseite der IngKH: www.ingkh.de 

Anerkennung des Nach-
weises  

nicht zulässig 

Nach Fertigstellung des 
Rohbaus und nach Fertig-

stellung des Ausbaus: 

 Bescheinigung des je-
weiligen Nachweisbe-

rechtigten über ordnungs-
gemäße Bauausführung  

an Bauaufsicht 

Hinweis: 

Nach § 68 Abs. 5 HBO ist der Nachweis des Schallschutzes von einer hierzu aufgrund der Nachweisbe-
rechtigten-Verordnung (NBVO) berechtigten Person (= Nachweisberechtigten für Schallschutz) zu erstel-
len. 

Nachweis des  
Schallschutzes 

http://www.ingkh.de/
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8. Hinweise zum Wärmeschutz

In den Hinweisen zum Vollzug des Dritten Änderungsgesetzes zur HBO (Baupaket I) führt das 
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum unter 
Ziffer 15 „Entfall Wärmeschutznachweis, § 68“ aus: 

„Durch die Änderung von § 68 Abs. 1 und 5 bedarf es künftig keines Wärmeschutznach-
weises mehr. Die Verpflichtung, die Einhaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch 
eine Erfüllungserklärung gemäß § 92 GEG nachzuweisen, bleibt davon unberührt. Nach-
weisberechtigte für Wärmeschutz nach § 4 der Nachweisberechtigten-Verordnung (NBVO) 
gehören entsprechend § 3 Abs. 4 der Heizkosten- und Energieverfahrensverordnung 
(HEVV) in Verbindung mit § 88 Abs. 1 Nr. 1 GEG auch weiterhin zu dem zur Ausstellung 
einer Erfüllungserklärung berechtigten Personenkreis. Alternativ wird auf die in § 88 Abs. 
1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung mit Abs. 2 GEG aufstellungsberechtigten Personenkreise hin-
gewiesen. Eine Listeneintragung nach der NBVO ist für aufstellungsberechtigte Personen 
nach § 88 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und Abs. 2 GEG nicht erforderlich. Eine Anpassung der NBVO 
ist geplant.“ 

Hinweise IngKH: 

Mit der Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) entfällt der Wärmeschutznachweis 
als bauordnungsrechtlicher Nachweis. Seit Inkrafttreten der neuen HBO am 14. Oktober 2025 
sind daher keine Nachweise zum Wärmeschutz nach Bauordnungsrecht mehr zu erbringen – 
auch nicht in laufenden Bauverfahren. Maßgeblich für die energetischen Anforderungen an 
Neubauten und Bestandsgebäude sind ab sofort ausschließlich die bundesrechtlichen Rege-
lungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Zuständigkeit für die Erfüllungserklärung 
nach § 92 Abs. 1 GEG bleibt von den Änderungen unberührt. Die bisherige Liste der Nach-
weisberechtigten für Wärmeschutz in Hessen wurde mit sofortiger Wirkung geschlossen und 
bestand lediglich formell bis zum 31. Dezember 2025. Seit dem 01. Januar 2026 entfällt diese 
Liste vollständig. Neueintragungen in diese Liste sind nicht mehr möglich. 

Vor dem Hintergrund von Transparenz und Verbraucherschutz hat die Ingenieurkammer Hes-
sen (IngKH) beschlossen, eine freiwillige Fachliste für „Sachverständige für Wärmeschutz der 
Ingenieurkammer Hessen“ einzurichten. Diese Fachliste soll fachlich qualifizierten Personen 
weiterhin die Möglichkeit bieten, ihre besondere Expertise im Bereich des Wärmeschutzes 
öffentlich sichtbar zu machen, und Bauherrinnen und Bauherren als Orientierungshilfe bei der 
Auswahl sachkundiger Fachpersonen dienen. Besonders hervorzuheben ist das erhöhte Maß 
an Qualität und Verbraucherschutz, das durch die Zugehörigkeit zum ausgewiesenen Perso-
nenkreis der „Sachverständigen im Wärmeschutz der Ingenieurkammer Hessen“ gewährleis-
tet wird. Die dort gelisteten Sachverständigen verfügen über eine Qualifikation, die die im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) festgelegten niederschwelligen Mindestanforderungen in beson-
derem Umfang übersteigt. 
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9. Muster-Bescheinigung des Nachweisberechtigten

BAB 36 / 2025 HMWVW Seite 1 von 3 (beispielhafte Darstellung) 
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A nmerkung der IngKH: 

Die Verwendung des Formulars BAB 36 aus dem Bauvorlagenerlass ist 
verbindlich. 
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10. Führung eines Verzeichnisses  
 
Nach § 9 Absatz 5 NBVO unterstehen Nachweisberechtigte der Aufsicht der Kammer, 
die den Listeneintrag nach Abs. 1 Satz 1 vorgenommen hat. Sie kann in Einzelfällen 
verlangen, dass Nachweisberechtigte ein Verzeichnis der von ihnen erstellten bau-
technischen Nachweise vorlegen.  
 
Eine Pflicht zur regelmäßigen Vorlage des Verzeichnisses durch die Nachweisberech-
tigten besteht nicht. Wir weisen aber darauf hin, dass wir dieses Verzeichnis im Rah-
men unserer Fachaufsicht jederzeit von Ihnen anfordern können. 
 
Dieses Muster-Verzeichnis soll Ihnen Hilfestellung geben, welche Mindestangaben be-
nötigt werden. Es sind nur die Bauvorhaben im Verzeichnis anzugeben, für die Sie im 
Rahmen Ihrer Nachweisberechtigung die bautechnischen Nachweise erstellt haben. 
Auch Nachweise, die Sie im Rahmen Ihrer hessischen Nachweisberechtigung in an-
deren Bundesländern aufgestellt haben, sind in dem Verzeichnis aufzuführen. 
 
Das Muster-Verzeichnis (Stand: 05.06.2017) steht auf unserer Internetseite 
www.ingkh.de in der Rubrik Recht/Nachweisberechtigte nach NBVO unter dem Unter-
punkt Arbeitshilfen für Nachweisberechtigte zum Download zur Verfügung. 
 

http://www.ingkh.de/
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Muster-Verzeichnis für das Kalenderjahr: z.B. Verzeichnis 2017 
Stand: 05.06.2017      
 
Name der/des Nachweisberechtigten: z.B. Dipl.-Ing. Max Mustermann        
             
Anerkennung für die Fachrichtung:  Eintragungsnummer für die Fachrichtung:      
  Standsicherheit   z.B. St-9999A-IngKH        
  vorbeugender Brandschutz  z.B. B-999A-IngKH        
  Schallschutz   z.B. W-9999A-IngKH        
Bitte ankreuzen   

 

        
             
für den Geschäftssitz:  z.B. Ingenieurbüro Mustermann 
    Musterstraße 1 
    65000 Musterstadt       
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11.  Hinweise 
 
 
Für die Ausführung maßgebend ist jedoch stets die aktuelle Gesetzeslage, die auf den 
Einzelfall anzuwenden ist. Eine Haftung für die Richtigkeit dieser Informationsschrift 
kann folglich nicht übernommen werden. 
 
Für den Ausschuss:   Wiesbaden, 27. Januar 2026 
  
     Dipl.-Ing. (FH) Thomas Junge 
 
Auf unserer Internetseite www.ingkh.de finden Sie unter dem Menüpunkt Recht unter 
anderem: 
 
 auf der Unterseite „Hessische Bauordnung“ Informationen zur 

• „Hessischen Bauordnung (HBO)“ sowie zum 
• „Bauvorlagenerlass“  

sowie 
 auf der Unterseite „Nachweisberechtigte“  

• den Text der „Nachweisberechtigten-Verordnung (NBVO)“ 
• den Erlass zur NBVO „Erläuterungen zum Kriterienkatalog“ 
• die Listen der „Nachweisberechtigten“  
• Informationen zum Antragsverfahren zur Erlangung der Nachweisbe-

rechtigung und das Antragsformular für die Eintragung in die Liste der 
Nachweisberechtigten 

• die Arbeitshilfen zur Umsetzung der NBVO 
• die Formulare für die Bestätigung der nachweisberechtigten Person für 

Standsicherheit (§ 2 Abs. 5 Satz 1 NBVO) sowie für die Bescheinigung 
nach § 68 HBO und § 83 Abs. 2 Satz 1 HBO zur Errichtung baulicher 
Anlagen (BAB 36) 

• das Muster-Verzeichnis NBVO 
 
Auf der Internetseite http://www.ingkh.de finden Sie unter dem Menü-
punkt Service/Ingenieursuche oder dem Button Ingenieursuche in 
der Rubrik Listeneintragungen unter Gesetzliche Listen, Berechtigun-
gen, Berufsverzeichnisse die entsprechenden Listen der bei der Inge-
nieurkammer Hessen eingetragenen Nachweisberechtigten.  
 
Die Listen der bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) eingetragenen 
Nachweisberechtigten können Sie auf der Internetseite www.akh.de unter  
Service/Nachweisberechtigte abrufen. 
 

 
Weiterführende Informationen finden Sie unter https://ingkh.de/ingkh/recht/nachweis-
berechtigte-nach-nbvo.php sowie auf der Internetseite der Architekten- und Stadt-
planerkammer Hessen.  
 
 
Bei Fragen zur NBVO wenden Sie sich bitte an: 
 

Christine Thouet  
Listenführung Nachweisberechtigte 
Tel.: 0611 / 9 74 57 – 18 
thouet@ingkh.de  

   

http://www.ingkh.de/meldungen/hbo.htm
http://www.ingkh.de/meldungen/nbvo.htm
http://www.ingkh.de/antrag/antrag_nachweisberechtigte_20030701.pdf
http://www.ingkh.de/antrag/antrag_nachweisberechtigte_20030701.pdf
http://www.ingkh.de/
http://ingkh.de/service/ingenieursuche/#Listen
http://ingkh.de/service/ingenieursuche/#Listen
https://ingkh.de/ingkh/recht/nachweisberechtigte-nach-nbvo.php
https://ingkh.de/ingkh/recht/nachweisberechtigte-nach-nbvo.php
https://www.akh.de/
https://www.akh.de/
mailto:thouet@ingkh.de
http://ingkh.de/service/ingenieursuche


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diese Arbeitshilfen wurden erarbeitet vom  
Ausschuss NBVO 
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Junge  
Dipl.-Wirtschaftsing. Ubbo Meyer 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Reymendt 
Dipl.-Ing: Jochen Unverzagt 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut Zeitter  
Dr.-Ing. Ulrich Deutsch 
Chantal Stamm, M.BP. (Ingenieurreferat) 
und  
Ass. iur. Denise Kauffeld (Justiziarin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: 
 
Ingenieurkammer Hessen (IngKH) 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Abraham-Lincoln-Straße 44 
65189 Wiesbaden 
 
Telefon: 0611 / 97457-0 
Telefax: 0611 / 97457-29 
E-Mail: info@ingkh.de 
Internet: www.ingkh.de 

 
ViSdP: Dipl.-Ing. (FH) Peter Starfinger, Geschäftsführer 
Stand: 27.01.2026  

Ingenieure in Hessen 

 


	1. Vorwort
	Wiesbaden, 17. März 2021
	2. Arbeitsgebiete des Nachweisberechtigten
	3. Wesentliche Änderungen und besondere Hinweise
	4. Gebäudeklassen (§ 2 Absatz 4 HBO 2018)
	5. Ablaufdiagramm Standsicherheit
	6. Ablaufdiagramm vorbeugender Brandschutz
	nach NBVO
	(Listeneintrag „Standsicherheit“ bei IngKH/AKH)
	NEIN
	JA
	JA
	JA

	NEIN
	NEIN
	JA

	NEIN

	§ 63 HBO Liste Anlage 2 zur HBO
	NEIN

	7. Ablaufdiagramm Schallschutz
	Bescheinigung
	Bescheinigung
	Bescheinigung
	Bescheinigung
	Bescheinigung über ordnungsgemäße Bauausführung*
	Empfehlung der IngKH:
	JA

	NEIN
	Sonderbauten
	Gebäudeklasse 5
	§ 63 HBO Liste Anlage 2 zur HBO
	Gebäudeklasse 4

	8. Hinweise zum Wärmeschutz
	NEIN
	9. Muster-Bescheinigung des Nachweisberechtigten
	10. Führung eines Verzeichnisses
	11.  Hinweise

